
AUSSCHREIBUNG 
 

KM & Qualifikationsschiessen 2020 
Kyffhäuserkreisverband HE - WOB 

Gebrauchspistole GK – K1 & Revolver GK – K2 
 
 
1. Ort 

Schießsportanlage der KK Kästorf 
 
1.1. Zeitpunkt 
 Nur nach Voranmeldung bis zum 09 April 2020; geschossen wird nach Absprache mit den 
 Schießwarten der KK Kästorf: 

 

Manuel Bulger, Hauptstr. 7, 38165 Lehre; (01 63) 333 06 65 
Olaf Kietzmann, Drosselweg 3, 38446 Wolfsburg; (05361) 52486 oder (01512) 0597894 

 
1.2. Teilnahmeberechtigung 
 Damen und Herren ab mind. 18 Jahren gemäß SpO des Kyffhäuserbund e.V. 
  
1.3. Klasseneinteilung / Mannschaften 
 Offene Klasse  Damen / Herren von 18 bis 50 Jahre 
 Altersklasse  Damen / Herren ab 51 Jahre 
 
 Eine Mannschaft besteht aus 3 Schützinnen / Schützen in beliebiger 

Zusammenstellung. Die Wertung erfolgt ab 2 Damen in der Damenklasse und 
ab 2 Herren in der Herrenklasse. 

 
1.4. Als Legitimation gilt ein mit Lichtbild versehener Mitgliedsausweis 
 

2. WAFFEN UND DISZIPLINEN 
 

GK – K1 
 
2.1 Waffe 
 Zugelassen sind alle unveränderten Dienst- oder Gebrauchspistolen im originalen 
 Zustand, unabhängig vom Datum ihrer Einführung. Sonderausrüstungswaffen sind nicht zulässig. 
 
2.1.1. Visierung 
 Die Visierungmuss dem Original der Waffe entsprechen und darf nicht verstellbar sein. 
 
2.1.2. Abzug 
 Ohne Veränderungen oder Triggerstop, Abzugsgewicht mindestens 1360 Gramm 
 
2.1.3. Griffschalen 
 Griffschalen dürfen nur durch typgleiche ersetzt werden. 
 Sport-, Combatgriffe oder Griffüberzüge sind nicht erlaubt. 
 Laufgewichte sind nicht zulässig. 
 
3. Kaliber 
 7,62 Browning (.32 ACP) bis .45 ACP (11,43 * 23 mm) 



 
3.1. Munition 
 Selbstlaborate müssen mindestens die Selbstladefunktion der Waffe erhalten. 
 Wadcutter – Geschosse sind nicht zulässig. 
 
3.2 Magazin 
 Bei Waffen mit Magazinzuführung ist nur ein Magazin zugelassen. 
 
4. Technische Spezifikationen 
 Schiessbuch Abschnitt 13, Ziffer XIV, Buchstabe c (Seite 26) 
 

GK – K1 „Sport“ 
 
 

Waffe: 
Auf dem System Dienst- / Gebrauchspistole beruhende Änderungen oder Nachbauten basierend; 
Mikrometervisierung sowie sämtliche vom Hersteller der Pistole angebotene unveränderliche 
Griffschalen sind zulässig. 
 
Orthopädisch geformte Griffschalen, Triggerstop, Mündungsbremse und Laufgewichte sind 
nicht zulässig 

 
 Regeln ansonsten wie GK-K1 
 

GK – K2 
 
5.1. Waffe 
 Zugelassen sind Revolver im SA / DA Prinzip. 
 
5.1.1 Visierung 
 Offen 
 
5.1.2 Abzugsgewicht 

Mindestens 1000 g 
 
5.1.3 Griffschalen 

Beliebig 
 
6. Kaliber 

Wertungsklasse A .38 Spezial / .357 Magnum 
Wertungsklasse B .41 bis .455 
Die Wertungsklassen werden in einer Wertungsklasse zusammengefasst 

 
5.2 Munition 

In beiden Wertungsklassen sind handelsübliche oder wieder geladene Patronen erlaubt. 
Alle Geschossformen sind möglich. 

 
7. Technische Spezifikationen 

Gemäß Schießbuch Abschnitt 13, Ziffer XIV, Buchstabe c (Seite 26) 
 
8. Schusszahlen / Scheiben / Entfernung 
 
 



8.1 Schusszahlen 
 
GK K1 
Bis zu 5 Probeschüsse innerhalb von 5 Minuten 
6 Wertungsserien á 5 Schuss; je Schuss 30 Sekunden; insgesamt 6 Wertungsscheiben 

 
GK K2 
Klasse A und B bis zu 5 Probeschüsse innerhalb von 5 Minuten 
6 Wertungsserien á 5 Schuss; je Schuss 30 Sekunden; insgesamt 6 Wertungsscheiben 

 
8.2 Scheiben 

Wie Sportpistole 
 
8.3 Scheibenentfernung 

25 Meter 
 
9. Sonstiges 
 
9.1 Anschlag 

Stehend ein- oder beidhändig 
 
9.1.1 Körperbehinderte schießen gemäß gesondertem Eintrag im Schießausweis 
 
9.2 Zielhilfsmittel / Scheibenbeobachtung / Waffentransport 
 
 GK K1 
 Schießbrillen jeglicher Art sind zugelassen. Die Beobachtung aller Probe- und Wertungsschüsse 

mittels Fernglas oder Spektiv ist erlaubt. Bei Zuganlagen ist die Beobachtung jedes Schusses 
mittels Zuganlage erlaubt. Eine Ergebnisansage durch Hilfspersonen ist nicht zulässig. 

 
 GK K2 
 Schießbrillen jeglicher Art sind zugelassen. Die Beobachtung aller Probe- und Wertungsschüsse 

mittels Fernglas oder Spektiv ist erlaubt. Bei Zuganlagen ist die Beobachtung jedes Schusses 
mittels Zuganlage erlaubt. Eine Ergebnisansage durch Hilfspersonen ist nicht zulässig. 

 
9.3 Transport 

Die Waffen sind grundsätzlich in einem geeigneten Behältnis zu transportieren. Sobald eine Waffe 
aus dem Behältnis genommen wird, sind die vom Kyffhäuserbund vorgeschriebenen Signal- bzw. 
Sicherheitsfahnen zu verwenden. 

 
10. Startgeld 
 Das Startgeld beträgt € 2,00 je Schütze. Bei Nichtteilnahme oder Ausschluß vom Wettkampf 

verfällt das Startgeld. 
 
11. Protest und Protestgebühr 
 Die Protestgebühr beträgt € 30,00. Entscheidet das Schiedsgericht zugunsten des Protestierenden 

wird der Betrag zurückerstattet. 
 
12. Aufsicht beim Schießen 
 Gemäß Einteilung Leitender 
 
13. Wettkampfgericht 
 Kreisschießwart Thomas Thiel plus 2 Mitglieder des Sportausschusses 
 



14. Leitung und Auswertung 
 SW Olaf Kietzmann; Anschrift siehe oben 
 
Die teilnehmenden Schützen sind durch die Kameradschaftsschiesswarte über den Inhalt dieser 
Ausschreibung zu unterrichten. Jeder Starter erkennt durch seine Teilnahme am Schießen diese 
Ausschreibung an. 
 
Wolfsburg, 2020-03-03 
 

 
 
Thomas Thiel 
KSW 
 
 


